
Tugend ist die rechte eheliche Erfüllung der Ge-
schlechtlichkeit.

beherrschten personalen Liebesgemeinschaft Vel-
eTtZz! wird. Das ist be1l den ben erwähnten » ohne-

Siıecht INan 1U dıe voilkommene Keuschheit In hın unkeuschen« nen der all. Eıne unberech-
der vollkommenen Karenz außerhalb der Ehe, tigte Verminderung der personalen Fülle der Liebe
dann bekommt der Ausdruck »ehelıche Keusch- liegt ber uch In einem grundsätzlichen Mangelhe1it« eın Gefälle ZUT ehelichen Enthaltsamkeit hın, Kınderfreudigkeit, Was auf Unreife In der hu:
dann waäare ıne Ehe keuscher, Je enthalt- Liebesgeschlechtlichkeit (oder ıne andere

SIE ist, ann würde dıie Enthaltsamkeit als Form des Ego1smus) hinweist. Es wäre ıne große
solche die eheliche Keuschheit steigern. Das ist 11UT Verkennung der Sinnzusammenhänge, meinen,
Dper accidens richtig. Negatıv ist richtig, da ß In ıne solche Haltung werde als vollmenschliche
einer unkeuschen, triebhaft-unpersönlichen keuschheıt wettgemacht, » Wenn dıie Zeu:
Ehe VO  - Enthaltsamkeit sıcher NIC| die ede ist. gungsvermeildung durch Enthaltsamkeit bewerk-
Posıtiv ist richtig, daß ZUT Versicherung einer keu- stellıgt wird1.
schen, ıner personal-liebesbestimmten Ehe die Eheseelsorge MU. Iso eheliche Keuschheit VOCI-
Enthaltsamkeit ıne bestimmte spielen muß künden als personale un darum triebbeherrschte
In einer keuschen Ehe g1bt sıcher Enthaltsam:- Liebesgemeinschaft, weilche In der Elternschaft
keıit, ber die Keuschheit einer Ehe hat ihren MaßB- » gleichsam ihre Krönung iindet« (Pastoralkonsti-
stab N1IC direkt In der relatıven » Seltenheit« ihrer tution ber die Kirche IN der Welt Von heute, NrT. 48),
Geschlechtserfüllung. Der allenfalls gebotene Verzicht auf diese Krönung
Was hat das IU  — mıt der Geburtenregelung tiun (aufgewogen durch andere Werte) muß DC:

schehen, da ß dabe!1 die gelstige Wiırklichkeit derNegatıv gilt wlederum, da die unkeusche Ehe als
enthaltungsunwillige sıcherhäufiger und grundsätz- eheliıchen Keuschheıiıit NIC| preisgegeben wird. Das
ıch nla nımmt, die Zeugung » mıt allen Miıt- ist die Norm keuscher Geburtenregelung.

Alois ullerteln« verhindern. Davon ausgehend wird oft,
besonders In der französischen Literatur, die
künstliıche Empfängnisregelung einfachhin mıiıt Un- Elternrecenthaltsamkeıt, die egelung durch perlodische
Enthaltsamkeit einfachhin mit personal-beherrsch- In vielen Rechtsordnungen der modernen Gesell.ter Geschlechtlichkeit gleichgesetzt. Es Mag In
einer Viıielzahl VO  5 Fällen praktisch auf diese Alter- schaft taucht der inzwıschen schon sehr Strapa-
native hınauslaufen, streng moraltheologisch ist zierte Begriff des » Elternrechts« auf, wonach die

ern einen sStrengen Anspruch darauf aben,Ssie NC stichhaltig. Es kann andere Gründe als
Unbeherrschtheit geben, die ıne künstliche Emp- ihre Kınder solange erziehen und ber das
fängnisverhütung nahelegen, un! die notwendige Bıldungsgut und die Erziehungsziele der Schulen
UC| des ehelichen Geschlechtslebens kann - wachen, bıs die Kınder mündıg geworden sınd
deren Normen folgen mussen als dem Kalender der un:! ihre Lebensaufgabe selbständig r{ üllen kön-
fruchtbaren Zyklustage. arauf weist mıt ( NC}  S Zeugung, u:  ‚9 Erziehung, Bıldung und

darın eingeschlossen uch en und Glaubenhın BEIRNAERT, Geburtenregelung. Die Rolle der
Sexualität für Fortpflanzung und Ehe, In® Wort bılden anthropologisch Iıne Eıinheit, dıe VoNn den
und Wahrheit 21 (1966) 276-284 Die rage nach Eltern verantworten ist Selbst die » Erklärung

der Vereinten Natıonen über die Rechte der KınMethode und Berechtigung der Geburtenrege-
Jung, besonders 1m einschränkenden Sıinn, ist der« (1959) bestimmt In iıhrem Grundsatz » Das
darum uch 1Ur indirekt und DEr accidens eine Kınd soll, WEn möglıch, In der orge und Ver-

antwortiung seliner ern aufwachsen.« Im Grund:rage der ehelichen Keuschheit. Empfängnis-
verhütung bedeutet N1IC ine Miınderung ehe- gesetZz der Bundesrepublık und en Verfassun-
lıcher Keuschheıt, SONS wäre uch dıe Zeıtwahl CN der Bundesländer wurde das Elternrecht, wWenNnn

uch mit verschiedenen Akzenten, In selner Priori-unmoralısch. Diıe mpfängnisvermeldung ist ber
immer iıne Einschränkung der Ganzheıiıt uch der tat den Ansprüchen VOIl aa und Gesellschaft
personalen ehelichen Liebeserfüllung. Das müßte gegenüber ausdrücklich anerkannt. Man vergißt

allzuleicht, weıl als selbstverständlich erscheint,vielleicht allgemeın deutlicher gesagt werden. Ver-
ZIC auf Zeugung ist iImmer eın Abstrich der da ß schon eın wesentlicher Bestandteıl des
Ganzheit eines Liebesaktes. Aber eın olcher Ab- Elternrechtes ist, die inder durch die Taulfe

er uch nıicht) einer estimmten Relıgi0ons-strich kann berechtigt seInN. Noch ın vielen anderen
Fällen muß der ensch auf die letzte einer

und naturgemäßen Möpglıichkeit verzichten, 7u einem Oolchen Mıßverstän:  1S könnte die
{wa auf weıtere Wiıssensvermehrung (Studium) Enzyklıka Aaslı Connubii Anlaß geben, wenn es
Qus apostolıschen Gründen oder auf 1ne WUun- dort el » Viele nehmen sıch heraus, die ach-
schenswerte körperliche Ertüchtigung infolge gel- kommenschaft iıne lästige Bürde der Ehe NeN-
stiger Beanspruchungen. NCN, un! sie lehren, Nachkommen VOoNn den Gatten
So g1ibt ıne moralısch berechtigte und ıne- absıichtlich fernzuhalten, NIC: UrC ehrbare Ent-
alısch unberechtigte Empfängnisvermeidung. Ge- haltsamkeıt (dıe be1l beıderseıitiger Zustimmung
SCH die eheliche Keuschheit Versto ıne solche uch ın der Ehe rlaubt ist), sondern durch Ver-
ber NUL, WE UTrC| SsIe en Oment der trıeb- etzung des naturgegebenen Aktes«
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gemeinschaft zuzuführen. Zu öffentlichen ontro- haben das eCc auf Geburt, auf Erziehung und
versech kommt ingegen schon be1ı der Errich- Biıldung und das echt auf ıne seiner personalen
ung VoNn Kindergärten und dann VOT em be1 der Freiheit und Würde entsprechende ntwıcklung.
Schulgesetzregelung. Oft spielen hlerbel ıdeologı1- Da seinem biologischen Befund nach das
cche Gesichtspunkte ıne olle, die durchweg aus »extrauterine Frühjahr« (Portmann) erst In Jangen
dem 18., dem und der ersten älfte des Jahren aufzuholen und über eın Dezen-
Jahrhunderts stammen, VOT em In Staaten, nıum braucht, in die Geschlechtsreife und
infolge der radıkalen Irennung VoNn iırche und darüber hınaus ZUT Persönlichkeit kommen,
aal eine allgemeine Laisierung des Schulwesens hat einen natürlichen Anspruch auf körperlıche
stattgefunden hat, ber uch dort, UrTrC| S ege Al  NC Nahrung, Wohnung, Klei-
gesicherte Rechtsverhältnisse (Konkordate USW.) dung und arztlıche ılfe, auf Lebenshiılfe iın der
immer wleder Dıskussionen über den jeweıligen Welt der Menschen, Iso auf Information und
Status des Schulwesens entstehen 1C selten Instru:  10N, auf Lehre und elehrung. Es ist be-
aben diese kulturpolitischen Spannungen das merkenswert, daß die schon erwähnte Deklara-
politische en ın selner SaNzcCh Breıte oft sehr tiıon der UN:'  S VO:  - dem echt auf » besondere Ob-
ınsachlıchen Belastungen ausgesetzt, auch WEeNNn und besonderenu einschließlich einer
cs sich NUr geringfügige Strukturfragen des g  ( Fürsorge VOI und nach der Geburt
Schulwesens andelte Die ede VO Elternrecht für utter und Ind« spricht Grundsatz). Die
bel jedem kleinen nla ZB ob mehrere Verantwortung der Eltern ist 1UT dann gesell-
wenig gegliederte Schulen in einer konfessionell scha:  1C| Institutionen übertragbar, WeEeNN das
gemischten Gemeinde der Konfessionalıität N Kınd körperliıch, geistig und sozlal benachteıilıgt
ZU)  3 Zwecke einer besseren Unterrichtung der oder gar gefährdet erscheınt. 1el wen1g wıird
Kınder einer voll ausgebauten Schule vorzuziehen In diesem Zusammenhang betont (das gılt leider
selen, ist eın pädagogisch-didaktisches ruktur- uch für die UNOG-Deklaration), da ß neben der
roblem, das INan mit dem Elternrecht NIC| alleın utter gerade uch der leibliche ater in die volle
lösen ann Denn dıe inder en eiIn Anrecht Verantwortung für das VO:  - iıhm mitgezeugte Kınd
auf eine möglıchst gute Schulbildung, weıl der einbezogen ist; enn be1l er Bedeutung, die der
Schulbesuc) ın uUuNseTeT Gesellschaft eute uch Multter natürlıcherweise zufallen INa, ist das Heıl
ber die Bemeisterung des späteren Lebens mıiıt- des Menschenkindes 1U dan: umfassend SC-
entscheıidet. Hıer muß Iso die Korrespondenz VO'  : währleistet, WeNnNn einen dalter hat, der ihm
Elternrecht und Kındesrecht beachtet werden, un Schutz und Sicherheit bietet und cS ZUr Mündigkeıt
die Kıirche müßte gemeinsam mıiıt den Eltern nach iın seiner Welt befähigt. Es ist nicht VOL ungefähr,
Miıtteln und egen suchen, das auszufüllen, da ß dıe LICUEGEIC pädagogische Literatur diesen oa
Was da möglicherweise relıg1ıöser rzıehung bestand besonders hervorhebt, daß Ial gerade-
ergänzen wäre. VO'  S einer » Entdeckung« des Vaters und der
In vielen europälischen Ländern wurde das Eltern- Vaterrolle ın der modernen Paidagogie sprechen
reC| durch ıne weıtgehende Genehmigung VOoONnl Kann; enn in uUNsSscCcIeI Gesellschait, die sıch be1ı
ireien, staatlıch nicht gebundenen Schulen (zu allen großräumiıgen Verfiechtungen der CNSCICH
Unrecht oft » Privatschulen « genann respektiert, verwandtschaftlichen Biındungen ıIn Großfamiulıie,

1ppe und amm entledigt hat und ihre unk-wobel NIC selten aa und Gesellschaft subs1idiär
solche Ireien Schulen ermöglıchen und fördern tionen auf gesellschaftlıche Institutionen WIe
Meıstens geschieht das N1IC: unter ausdrücklicher Schule und Betrieb verlagert, wird dıe Ursprungs-

beziehung, Ehe und Familıe, wieder ZUT entsche!1l-Bezugnahme auf das Elternrecht, sondern in Be-
achtung des Freıiheıts- und Gleichheitsgrundsatzes denden stanz für den Prozeß der
und der SteuergesetzgebungI Das gılt uch Menschwerdung des Menschenkindes. Das Eltern-

reC| als Elternpflicht dem Kındesrecht CN-weitgehend für das Schulwesen in den Vereinigten
taaten VO  s Amerıka. über, gewinnt er ine immer größere RBedeu-

tung » IC habe dich bel deinem Namen gerufen«Das recht komplexe Problem, das 1im Eıinzelfall
sehr dıfferenziert betrachten ist, erhält eine DC- (Js 43,2). » Das Kınd soll Von An-
WISSe Stabilität, WeNn INan VO: Kındesrecht AQUS- SDrUuC| auf einen Namen und iıne Nationalität

haben« (Deklaratıon der UNOG, 3. Grundsatz).geht, dem die Elternpflicht entsprechen hat. Es
soll nıcht VETgESSCH werden, daß leider uch dieses Diese primären Rechte des iındes lösen Folgen
» Kindesrecht« In den ideologischen Auselnander- aQus, die 1ImM Regelfall NUur durch die ern, Iso

ater und utter, die ıhm seinen Lebensraumsetzungen ZU Schlagwort wurde. Im folgenden
soll dennoch versucht werden, dem rechten Ver- der Famiılie und der Gesellschaft (Natıon In

QUd altı SUMUS) vollauf siıchern können.ständnis des Elternrechts durch ıne Besinnung
auf das Kindesrecht In gebührender Weilse auf- In einem noch gar N1IC! TreCc begriffenen Ausmaße
zuhelfen wird Iso zunehmend die Famlıulıe (Vater utter —
Unter dem Kindesrecht haben WIT jenen strengen Kınder) ZU bergenden der Entwicklung
Anspruch verstehen, den das Kınd seinen FEltern des Menschenkıindes In Pflicht BCNOINTNEN. Das
gegenüber, die gezZzeugt aben, als Menschen- War keinesfalls en Zeıten. Über den Natur-
kind besitzt, eın CC das die Eltern uch dem haften Bereich hinaus hat die Famlılıie eutfe alles
Staat und der Gesellschaft gegenüber vertretien das edenken, Was auf einen jeden enschen
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in der Gesellschaft heute und der Menschheit INOT - katholischen Bıldungsdefizits In Deutschland.
gCn zukommt, und verste| sıch, daß hierbei Viele ern haben ihre Kinder lıeber der wohl:
die Eltern 1m tiefen Verständnis der Sıtuation ihrer behüteten kleinen Landschule( überlassen, damit
inder sich selber zurücknehmen müuüssen und sıe nicht 1Im nächsten die simultane eal- der
doch alles bereıitzustellen aben, Was S1IE In 1ne Ööhere Schule besuchen mußten, obwohl SIE ihrer
mündıge Verantwortung ihres Lebens führen kann. Begabung nach dazu als geeignet gelten Konnten.
Sıe haben Iso nicht L1UL die innerfamiliären Le- Dieser Verstoß das ofenbare Kındesrecht
bensprobleme (Beruf, mitmenschlicher mgang, läßt sich nıiıcht mıt fIfrommen Absichten entschul.
Liebesverhältnisse UuSW.) bewältigen, sondern digen Hier ist natürliıch immer vorausgesetzi, daß
weıt darüber hinaus dıe jeweıls bevorstehende die TUKiur des Schulwesens keine anderen Alter-
Auflösung und Ablösung, denn die Famlılıe ist natıven bletet. Es gilt, hlerzu durch freie atho-
ein transıtorısches Gebilde und mu ß auf ein lische (weiterführende) Schulen Abhıiulfe schaf:
Gelingen der eigenen Ausgliederung bedacht se1n, fen Aber solange S1e nicht 1n der erforderlichen
und das VOT em In iıner mobilen Gesellschaift, ıchte vorhanden sind, ist ihr Fehlen eın Alıbi
auf die SIE eingestellt se1in muß en der a1da- für den Auftrag der ern durch das Kındesrecht.
gogle erhält daher dıe Elternpädagogıik (Andra- Was hler gegebenenfalls gewagt werden muß. gilt
g0g1k) ıne immer größere Bedeutung. Das gilt 6S durch die Stra)‘  Ta) einer echten christlichen
uch insonderheit für die Einübung In die christ- Ehe und Famiılie sicherzustellen, und hlerzu müßte
lıche Existenz und das kırchlich-religi1öse en. uch die pastorale emühung einen entscheiden-
Die Pastoraltheologie (Katechetik und uch Reli- den Beıtrag eisten. ern ın ihrer mündigen
g1onspädagogı1k) begreift er zunehmend, daß christliıchen Existenz bestärken, Katechese für
SIe hinsichtlich der Erziehung der Kınder VOL- dıe ern leisten, damıt SIe befähigt werden,
nehmlich mıt den ern fun hat, und hıerbel das Glaubensleben überzeugend weiterzugeben,
kann SIe ich betone das nochmals auf den das ist CS, worauf in Zukunft ankommen wird
väterlichen Elternteil keinesfalls verzichten. In und WOZUu in Frankreich und anderen europäischen
Frankreıich hat INan daher NIC| 1UT »  ütter- Ländern Te1' gute Vorarbeıit geleistet wurde.
schulen« errichtet, sondern Elternseminare. Es CI - alter Rest
scheint er wichtiger, In reisen der jungen Fa-
miılıe sich pastora. engagieren und NIC 11Ur 1Im
schulischen Religionsunterricht, in Kıindergärten
und Jugendvereinigungen, wichtig das uch es
bleiben Mag. In diesem Sinne wäre der Schwer-
pun der 'astora. verlagern; denn Was ex1isten-
tiell glauben, hoffen un lıeben edeutet, kann der
Junge ensch 1n uUuNseIer Zeıt 11UT noch, WenNn

lernt, ın der Famillıe, gelebten Beispiel der BI-
tern und Geschwister erfahren, e1spie. des
erhältnısse: des Vaters ZUT utter, der utter 1m
Verhältnis ZU) ater, und VOI em In ihrem Ver-
hältnis sich lhıebender Ehepartner und nıcht 11UT 1ImM
Verhältnıis beıider ihren iındern rst solche
Existenzmitteilung en Es verste| siıch
Von selbst, da das VOT em uch für die »Hr-
Dbauung« (Iim kierkegaardschen Sinne) des relig1Öös- Dıakonia wird den verschiedenen Sachgebietenchristlıchen ns gılt. perlodisch Literaturchroniken bringen, die den
rst VON dieser Basıs AQUus äßt sich das Elternrecht augenblicklichen an! der Forschung anzeigen;
im strengen iInne derRechtsordnungen anwenden, wichtigeer sollen besprochen werden. DazwI-
der Gesellschaft und dem aa gegenüber. Eine schen folgen einfache Titelhinweise, ıne kritische
Ehe un Famillıe, die in diesem Sinne versagt, hat Auswahl, die alle Gebiete umfassen soll
keıine Rechte einzuklagen. Das Elternrecht darf
nıcht ZU Ersatzmiuittel für das eingesetzt werden, Allgemeine Pastoraltheologie
Was ern ihren iındern schuldig bleiben, tiwa Handbuch der Pastoraltheologie. Theologie der
indem überhaupt kein Famıilıenleben da ist un Irche In ihrer Gegenwart, hrsg. VOIl AÄRNOLD,
INan sich dadurch salviıeren möchte, da ß INan für RAHNER, SCHURR, WEBER, 1T Herder,
seine Kınder 1Ne konfessionelle Schule ordert. Freiburg 1964, 448 .} 11 erscheint 1966.
Diese hat überhaupt TSLT dann Sınn, WEeNnNn ihre VA  Z BILSEN, BERTRAND, Aufbauende Pastoral. Fin
inder aus solchen hen und Famlıilien kommen, Beitrag ZUFr Erneuerung der Seelsorge, Herder,
dıe das Kındesrecht wIssen. Kındesrec In Wien 1965, 108
Ehe und Familie begründet TSt das Elternrec) KLOSTERMANN, FERDINAND, Prinzip Gemeinde. Ge:
In diesem Sinne erscheint ann möglıcherweise meinde als Prinzip des kirchlichen Lebens und der
das legitime Elternrecht 1Im Wıderspruch ZU Pastoraltheologie als der Theologie dieses Lebens
öffentlich vertretenen legalen Elternrecht. Wır (Wiener Beıträge ZULFE Theologıe 11), erder, Wiıen
WwIssen eute die Gründe des sogenannten 1965, 122
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